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> Illegaler Aufenthalt: Patienten haben Anspruch auf Notfall-Versorgung:

„In deutschen Großstädten gibt es 
mehrere Zehntausend Papierlose“

Menschen ohne rechtmäßigen Aufent-
haltsstatus haben nach den Paragrafen 
4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz 
einen Anspruch auf medizinische Not-
fallversorgung. Wie sieht es mit der tat-
sächlichen Erfüllung des Anspruches 
aus, trauen sich Betroffe-
ne, die ohne Kenntnis der 
Behörden in Deutschland 
leben, überhaupt, die 
Notfallversorgung in An-
spruch zu nehmen, weil 
sie die sofortige Abschie-
bung fürchten? Inwiefern 
hat sich deren Situation 
neuerdings verbessert?
Stephan Hocks:  Das 
Problem ist tatsächlich 
nicht der Anspruch auf 
medizinische Notfallver-
sorgung, sondern dessen 
tatsächliche Umsetzung. 
Bei den Personen ohne 
rechtmäßigen Aufent-
halt müssen wir unter-
scheiden, da sind die 
Geduldeten, meistens haben sie dazu 
auch eine Bescheinigung, sie haben 
zwar keinen rechtmäßigen Aufent-
haltsstatus, ihr Aufenthalt ist aber den 
Behörden bekannt und sie werden aus 
bestimmten Gründen geduldet, ihnen 
droht durch die Inanspruchnahme 
von medizinischen Leistungen keine 
besondere Gefahr der Abschiebung. Es 
gibt aber auch diejenigen, deren Auf-
enthalt keiner Behörde bekannt ist und 
die auch nicht geduldet würden, wenn 
ihr Aufenthaltsort bekannt würde. Das 

sind die sogenannten Papierlosen, von 
denen es den Schätzungen nach in den 
deutschen Großstädten jeweils mehre-
re Zehntausend gibt, in Frankfurt zum 
Beispiel 25 bis 40.000. Auch sie können 
sich natürlich an das Sozialamt wenden, 

um medizinische Hilfe 
zu erlangen. Tun sie es 
selbst, führt das aber zur 
Meldepflicht des Amtes 
und der Aufdeckung 
ihres illegalen Aufent-
haltes. Das Gesetz sieht 
nämlich vor, dass der 
illegale Aufenthalt an 
die Ausländerbehörde 
zu melden ist. Anders 
ist es, wenn sich ein Be-
troffener in einem Not-
fall direkt in das Kran-
kenhaus begibt. Leitet 
dann das Krankenhaus 
die Daten zur Abrech-
nung an das Sozialamt 
weiter, dann unterlie-
gen diese dem „verlän-

gerten Geheimschutz“ und werden wie 
Arzt-Patienten-Geheimnisse behandelt, 
die nicht weitergegeben oder gemeldet 
werden dürfen. Seit Oktober 2009 ist das 
auch durch eine Verwaltungsvorschrift 
klargestellt. Insoweit hat sich die Situ-
ation für Illegalisierte verbessert. Aller-
dings muss man auch einräumen, dass 
wir hier nur von der Notfallversorgung 
sprechen, was auch sehr eng ausgelegt 
wird, und nicht von chronischen Fällen 
oder einer gerade nicht akuten Behand-
lungsbedürftigkeit.

Welche Möglichkeiten gibt es, jenseits 
der Notfallversorgung eine Gesund-
heitsversorgung für illegalisierte er-
krankte Menschen ohne Einschaltung 
des Sozialamtes sicherzustellen?
Stephan Hocks: Hierzu gibt es eine stei-
gende Zahl von Beratungsstellen und 
Ärzten, die Menschen behandeln, ohne 
nach den Patientendaten zu fragen. Es 
gibt ja auch viele Deutsche oder EU-Aus-
länder, die, aus welchen Gründen auch 
immer, keinen Krankenversicherungs-
schutz haben. Wo diese Beratungsstellen 
sich befinden, lässt sich im Internet re-
cherchieren. Eine gewisse Vorreiterrolle 
spielt hier der Malteserhilfsdienst, der 
Beratungsstellen in verschiedenen Städ-
ten unterhält und auch einen Hilfsfonds 
hat, um aufwendigere Behandlungen 
zu finanzieren. Zu nennen wäre auch  
Medinetz.

Immer mehr Minderjährige machen 
sich allein auf die Flucht aus ihrem 
Heimatland. Wie ist die Rechtslage im 
Hinblick auf die gesundheitliche Ver-
sorgung für sie?
Stephan Hocks: Für Minderjährige ist die 
Rechtssituation ebenfalls klarer, seit die 
Bundesrepublik im Frühjahr 2010 den 
Vorbehalt gegen die vollständige Annah-
me der UN-Kinderrechts-Konvention zu-
rückgenommen hat. Das begünstigt vor 
allem Minderjährige im Alter von 16 und 
17 Jahren, bei denen nun geklärt ist, dass 
auch sie wie Minderjährige unter 16 nach 
dem SGB VIII zu behandeln sind. Ein un-
begleiteter Minderjähriger hat danach 
den Anspruch auf Krankenversorgung 
wie ein deutsches Kind, er ist außerdem 
in eine Jugendhilfeeinrichtung aufzu-
nehmen und muss nicht in einer Asyl-
bewerberunterkunft wohnen.

Pflegekräfte und Ärzte befürchten zum 
Teil, sich strafbar zu machen, wenn sie 
Menschen ohne legalen Aufenthaltssta-
tus medizinisch versorgen.
Stephan Hocks: Diese Befürchtung ist 
ganz und gar unbegründet.

(Das Gespräch führte Martina Weber.)	

Wer in Akutkrankenhäusern arbeitet, hat oft schon Erfahrungen 
gemacht mit Patienten, die über keine gültigen Papiere verfügen und 
sich illegal in Deutschland aufhalten. Welchen Anspruch haben sie 
auf medizinische Versorgung? Wo können sie Hilfe finden? Im Ge-
spräch mit der Pflegezeitschrift informiert Dr. Stephan Hocks über die 
Ansprüche dieser Patienten. Für Pflegende und Ärzte kann der Rechts-
anwalt, der sich unter anderem auf Migrationsrecht spezialisiert hat, 
Entwarnung geben: Sie machen sich nicht strafbar, wenn sie Men-
schen ohne legalen Aufenthaltsstatus behandeln.

< Stephan Hocks: „Das Prob-
lem ist nicht der Anspruch auf 
medizinische Notfallversor-
gung, sondern dessen tatsäch-
liche Umsetzung.“
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Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), die Agnes Karll Gesellschaft  
für Gesundheitsförderung und Pflege forschung sowie die Pflegezeitschrift laden ein zum

Forum  Stationsleitung 2011

Fotos: Tourismusverband Aalen, Stadt Oldenburg

Führen mit Format

4. Mai 2011 in Aalen
Ostalb-Klinikum Aalen

Sie sind interessiert?
Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie unter  
DBfK-Vertrieb, Haidi Kaske, Hauptstraße 90, 65812 Bad Soden,  
Tel.: (0 61 96) 76 63 40, Fax: (0 61 96) 76 63 41, E-Mail: verlag@dbfk.de.  

Oder nutzen Sie dieMöglichkeit zur Online-Anmeldung unter www.dbfk.de.

Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Agnes Karll Gesellschaft  
für Gesundheitsförderung  

und Pflegeforschung gGmbH  
Berlin

PFLEGE
ZEITSCHRIFT

Das Programm für beide Veranstaltungen 
mit folgenden Vorträgen*:

Teilzeitarbeit in der Pflege – Chancen 
und Risiken

In eigener Sache – Selbstmarketing

 Risikomanagement aus Patientensicht –  
 Erfahrungen mit Fehlern und Schäden 
während der Behandlung

 Berufspolitik Aktuell: u. A. Internationa-
ler Tag der Pflegenden 2011

 Aktuelles aus der Rechtsprechung

Beginnt jeweils um 9.30 Uhr und  endet 
gegen 16.15 Uhr. 

* Änderungen vorbe halten

11. Mai 2011 in Oldenburg
Peter Friedrich Ludwig Hospital Oldenburg (PFL)
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